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Stellungnahme zur Notfallreform 
Name des Verbandes: Aktion Psychisch Kranke e. V. (APK) 

Datum: 04.12.2025 

Eine am individuellen Bedarf orientierte Krisen- und Notfallversorgung für Menschen mit psychischen Erkrankungen ist aktuell nicht verfügbar. 
Hierfür notwendige niedrigschwellige, 24/7 verfügbare Krisenhilfen sind weder flächendeckend etabliert, noch haben diese Hilfen Anschluss an das 
allgemeine Rettungs- und Notfallsystem in Deutschland.  

Der Rettungsdienst in Deutschland gerät vor dem Hintergrund der steigenden Zahlen von Einsätzen bei Menschen mit psychischen Erkrankungen 
in Krisen- und Notfallsituationen an seine Grenzen: psychische Notfallrettungseinsätze (pNFR) sind für Rettungsfachpersonal und Notärztinnen 
und Notärzten hinsichtlich der Beurteilung und weiteren Systemsteuerung zur Priorisierung des Settings (stationär vs. ambulant) und Vorrangigkeit 
von somatischen Begleit- oder Primärerkrankungen besonders herausfordernd. 

Deshalb werden psychiatrische Kliniken oft zum akut anvisierten, aber medizinisch nicht gerechtfertigten Interventionsort für den Rettungsdienst 
und bedeuten für Betroffene nicht selten eine dramatische Odyssee aufgrund der Fehleinschätzung individueller Notlagen.  

Im künftigen Gesetz zur Reform der Notfallversorgung müssen die besonderen Bedarfe von Menschen mit psychischen Erkrankungen in Krisen- 
und Notfallsituationen berücksichtigt werden.  

 

Dazu sind folgende drei grundsätzliche Aspekte aus Sicht der APK erforderlich:  

1. Ambulante niedrigschwellig zugängliche Krisenhilfen: notwendig 24/7; multiprofessionelle Besetzung, potenziell aufsuchend tätig, regional 
nutzbar und ausreichende Zeitressourcen: Sozialpsychiatrische Dienste, ambulante psychiatrische und psychosoziale Krisendienste sowie 
Psychiatrische Institutsambulanzen, wenn diese die o. g. Kriterien erfüllen und niedrigschwellig erreichbar sind.  

2. Anschluss dieser Krisenhilfen an Rettungs- und Notfallsystem: verbindliche Regelungen in der gesamten Notfallkette – inklusive 
telemedizinischer Formate.  

3. Vorhaltung psychiatrischer Kompetenz in den (stationären) NFZ zur sicheren Navigation psychiatrischer versus/und somatischer 
Notfallsituationen.  
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Hierfür bedarf es bundesorganisatorischer Regelungen im Rahmen der aktuellen Notfallreform und regionaler – auf Landes- und kommunaler 
Ebene – Verbindlichkeiten. 

Letztere müssen zusätzliche Akteure, wie etwa Polizei, Gerichte etc. in ein harmonisiertes Krisen- und Notfallmanagement einbeziehen, da 
zusätzlich zum medizinisch-psychosozialen Regelungsbedarf auch juristische Verbindlichkeiten relevant sind – und ebenfalls für Betroffene, etwa 
im Zusammenhang mit Zwangsbehandlungen dramatische Konsequenzen haben können – im Falle von Fehlsteuerungen. 

Daraus ergeben sich zu erfüllende Anforderungen für eine an den individuellen Bedarfen orientierte Krisen- und Notfallversorgung von Menschen mit 
psychischen Erkrankungen. In weiten Teilbereichen greift der Referentenentwurf diese Anforderungen auf: 

- In den Anlaufstellen und Leitstellen für Notfälle soll eine psychiatrische Basiskompetenz gewährleistet werden. Dies betrifft die durch die 
Kassenärztliche Vereinigung vorzuhaltenden Akutleitstellen und die Leitstellen der Rettungsdienste. Hier fehlt es noch zumindest an 
Hinweisen in der Begründung, ist jedoch auch mit den Rettungsdienstgesetzen der Länder kompatibel zu gestalten. 

- Wenn beim Rettungseinsatz Hinweise auf das Vorliegen einer psychischen Krise bestehen, sollte der Rettungsdienst mit der Leitstelle das 
weitere Vorgehen klären. Die Rettungsdienste sind geschult in Bezug auf Hinweise auf psychische Krisen und Erkrankungen und das dann 
notwendige Vorgehen in Richtung Vermittlung bzw. Hinzuziehung geeigneter Krisenhilfen. Hier sind Regelungen im Entwurf angedacht. 

- In den Integrierten Notfallzentren (INZ) sollen in dem Ersteinschätzungsinstrument die besonderen Bedarfe von psychisch erkrankten 
Menschen berücksichtigt werden. Dies sollte in der im Entwurf vorgesehenen G-BA Beauftragung zur Erstellung einer Richtlinie 
Berücksichtigung finden. Wir begrüßen die Erwähnung in der Begründung, konsequenterweise sollte das in dem gesetzlichen Auftrag des G-
BA explizit genannt sein. 

- In den INZ sollte die psychiatrische Behandlungskompetenz auf Facharztniveau verfügbar sein. Hier sind die Regelungen im 
Referentenentwurf richtungsweisend. An Allgemeinkrankenhäuser mit selbständigen, fachärztlich geleiteten psychiatrischen Abteilungen soll 
dies durch enge Kooperation in einem interdisziplinären Team erfolgen. Sofern die regionale Versorgung durch ein räumlich entferntes 
Fachkrankenhaus wahrgenommen wird, ist in den INZ die psychiatrische Behandlungskompetenz zumindest telemedizinisch verfügbar. 

- Ein schneller Zugang von den INZ zu der psychiatrischen/psychotherapeutischen Regelversorgung ist zu gewährleisten, deswegen sollten 
entsprechende Kooperationskliniken ebenfalls medienbruchfrei angebunden sein, siehe Ausführungen zu § 123 a SGB V unten. 

- Wenn neben einer psychischen Krise Hinweise auf einen somatischen Notfall bestehen, sollte ein barrierefreier Zugang zu den INZ und den 
somatischen Notfallangeboten sichergestellt sein. Menschen mit somatischen Notfällen und psychischen Auffälligkeiten/Symptomäußerungen 
(z. B. delirante Syndrome bei internistischen Notfällen; Alkoholisierung bei traumatischen Notfällen) erfahren oft ausschließlich eine Zuordnung 
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zur Psychiatrie bei Vorenthaltung der nicht selten lebensbedrohlichen somatischen Versorgungsnotwendigkeit. Folgen sind somatische 
Unterversorgung bzw. somatisch lebensbedrohliche Situationen. Hier sollte zusätzlich die psychiatrische und psychosoziale Krisenhilfe 
eingeschaltet werden. 

- Die Zusammenarbeit der künftigen Akutleitstellen und den Leitstellen des Rettungsdienstes sowie den INZ mit den oben angeführten 
regionalen psychiatrischen Krisenhilfen muss sich konstituieren bzw. verbindlich geregelt werden. 

- Die Verbindlichkeit sollte durch eine regionale Vereinbarung hergestellt werden. Ein entsprechendes Netzwerk bzw. die Arbeit im Verbund 
sollte die Umsetzung der notwendigen Strukturen sicherstellen. Die Kommune bzw. der öffentliche Gesundheitsdienst sollte hier koordinierend 
tätig werden Anknüpfungspunkte bieten hier die Gemeindepsychiatrischen Verbünde und die Netzwerke nach der KSVPsych-RL. Eine 
anteilige Förderung der Netzwerkarbeit durch die Krankenversicherung und eine entsprechende Verankerung im SGB V wäre zu prüfen. 

- Zielsetzung über die aktuelle Reform hinaus muss bleiben, dass ambulante, niedrigschwellige Dienste für die Hilfen bei psychischen Krisen 
flächendeckend und zu jeder Zeit mit ausreichenden Zeitkontingenten durch eine fachkompetente psychiatrische und psychosoziale 
Krisenhilfe sichergestellt werden. Von besonderer Bedeutung ist die Sicherstellung im Rahmen der Suizidprävention. Eine bundesweite 
Krisennummer muss mit einer Sicherstellung von Krisenhilfen bzw. mit einer regionalen Verknüpfung verbunden sein. Mehrfachschilderung 
der Notlage und entsprechend mehrfache Beratung bzw. Kriseninterventionen sollten vermieden werden und regionale Kenntnisse und 
Vermittlungswege sind entscheidend. 

In folgenden Teilbereichen bzw. Inhalten des Referentenentwurfs bedarf es entsprechend der obigen Ausführungen noch Konkretisierung, 
Differenzierung und Ergänzung: 
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Nr. im 
Entw. 

Vor-
schrift 

Stichwort Stellungnahme 

   Art. 1: Änderungen des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 
1 § 27 Folgeänderung zu § 30 SGB V  

2 § 30 
 

Einführung eines Anspruchs auf medizinische 
Notfallrettung 

• Voraussetzung: Definition 
rettungsdienstlicher Notfall 

• Leistungsbestandteile: 
Notfallmanagement, notfallmedizinische 
Versorgung und Notfalltransport 

• Notfallmanagement als Vermittlung der 
erforderlichen Hilfe auf der Grundlage 
einer digitalen standardisierten Abfrage 
einschließlich telefonischer Anleitung 
lebensrettender Sofortmaßnahmen und 
Einbindung von Ersthelfern durch auf 
digitalen Anwendungen basierende 
Ersthelferalarmierungssysteme 

• Notfallmedizinische Versorgung vor Ort 
und während des Transports durch 
nichtärztliches Fachpersonal und bei 
medizinischer Notwendigkeit durch 
Notärzte 

• Notfalltransport in nächste geeignete 
Einrichtung und medizinisch zwingende 
Verlegungen 

• Zuzahlung 

Zu § 30 SGB V neu – Medizinische Notfallrettung  

Hier sollte in der Begründung auf die notwendige Basiskompetenz der 
eingesetzten Fachkräfte in der notfallmedizinischen Versorgung in Bezug 
auf psychiatrische Notfälle hingewiesen werden. Dies gilt insbesondere auch 
für die Entscheidung, welches die geeignete Versorgungseinrichtung für 
einen Notfalltransport ist. Hilfreich wäre in der Begründung auszuführen, 
dass hierfür auch Vereinbarungen auf regionaler Ebene zu den 
Versorgungswegen zu empfehlen sind. Insbesondere bei psychischen 
Krisen sind diese regional sehr unterschiedlich gelagert und im Sinne der 
Versorgungssicherheit sind hier verbindliche Vereinbarungen zielführend. 

 

3 § 60 Krankentransporte, Krankentransportflüge und 
Krankenfahrten 

 

4 § 73 Folgeänderung zu § 60 SGB V  
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Nr. im 
Entw. 

Vor-
schrift 

Stichwort Stellungnahme 

5 § 73b Folgeänderung zu § 75 SGB V  

6 § 75 Modifikation des Sicherstellungsauftrages der 
Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) für die 
notdienstliche Akutversorgung 

• Definition und Umfang notdienstlicher 
Akutversorgung 

• Akutleitstelle, 
Erreichbarkeitsanforderungen und 
Vermittlungsreihenfolge 

Zu § 75 SGB V Abs. 1c – Inhalt und Umfang der Sicherstellung – 
Akutleitstelle 

In der Begründung sollten die besonderen Bedarfe von Menschen in 
psychischen Krisen aufgenommen werden. Zwar sollte über das 
Ersteinschätzungsinstrument die Berücksichtigung sichergestellt werden 
(siehe Hinweis zu § 123c SGB V…), aber es sollte auch in der Leitstelle 
psychiatrische Basiskompetenz vorhanden sein. 

 

7 § 76 Folgeänderung zu § 75 SGB V  

8 § 87 Auftrag an erweiterten Bewertungsausschuss: 
EBM für komplexe Fälle in INZ 

 

9 § 87a Folgeänderung zu § 75 SGB V  

10 § 90 Standortbestimmung für INZ durch erweiterten 
Landesausschuss 

 

11 § 90a Ergänzung Vertreter des Rettungsdienstes in 
gemeinsamen Landesgremien nach § 90a 

 

12 
 

§ 92 Klarstellung, dass Richtlinie des G-BA nicht den 
Notfalltransport umfasst 

 

13 § 105 Finanzierung der notdienstlichen Strukturen der 
KVen durch gemeinsam von KV und 
Krankenkassen zusätzlich zur Verfügung 
gestellten Betrag, Beitrag der PKV i.H.v. 7 % 

 

14 § 115e Folgeänderung zu §§ 30, 60 SGB V  
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Nr. im 
Entw. 

Vor-
schrift 

Stichwort Stellungnahme 

15 § 116b Folgeänderung zu § 90 SGB V  

16 § 120 • Klarstellung zur Vergütung in den 
Notdienst einbezogener Ärzte aus 
Gesamtvergütung 

• Aufhebung des Auftrags an G-BA zum 
Erlass einer Ersteinschätzungsrichtlinie 
(Folgeänderung zu § 123c) 

 

17 § 123 Integrierte Notfallzentren (INZ) 
• Zusammensetzung und grundsätzliche 

Funktion 
• Notaufnahme, Notdienstpraxis, 

Ersteinschätzungsstelle - optional 
Kooperationspraxis / statt 
Notdienstpraxis MVZ oder 
Vertragsarztpraxis in unmittelbarer Nähe 

• Ersteinschätzung und Steuerung 
innerhalb des INZ, gegenseitige 
Datenübermittlung 

• Versorgungsvertrag mit Apotheken 
• Telemedizinische Anbindung an 

Fachärzte für Kinder- und 
Jugendmedizin sowie für Psychiatrie und 
Psychotherapie 

• Berichtspflicht der Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung (KBV) zur 
Entwicklung von INZ 

§ 123 SGB V Abs. 2 und 4 neu – Integrierte Notfallzentren 

Hier wird ausdrücklich begrüßt, dass die Integrierten Notfallzentren rund um 
die Uhr eine psychiatrische Basiskompetenz sicherstellen müssen. Auch die 
Unterscheidung zwischen Fachabteilungen und Fachkrankenhäusern ist hier 
sinnvoll. Die Regelung in der Übertragung auf Kinder und Jugendliche wird 
unterstützt.  

 
 

 § 123a Einrichtung von INZ 
• Standortbestimmung nach gesetzlichen 

Kriterien 

Zu § 123a Einrichtung von Integrierten Notfallzentren 

Die Zuordnung der Psychiatrie zu den notfallmedizinisch relevanten 
Fachabteilungen ist sinnvoll und geboten und entsprechend sollte die 
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Nr. im 
Entw. 

Vor-
schrift 

Stichwort Stellungnahme 

• Kooperationsvereinbarung, gesetzliche 
Vorgabe von Mindestöffnungszeiten der 
Notdienstpraxis, Schiedsregelungen bei 
Nichtzustandekommen 

• Rahmenvereinbarungen zur 
Zusammenarbeit in INZ durch KBV, DKG 
und GKV-SV 

Psychiatrie für die Standortwahl von Integrierten Notfallzentren unbedingt 
Berücksichtigung finden. Soweit jedoch kein Standort mit entsprechender 
Fachabteilung verfügbar ist, soll die psychiatrische Kompetenz gem. § 123 
Abs. 4 S. 2 SGB V NEU über telemedizinische Konsile hinzugezogen 
werden. Dabei kann es sich auch um ein kooperierendes Fachkrankenhaus 
bzw. dessen PIA handeln. Weiter kann in Folge des Konsils eine Verlegung 
in ein Fachkrankenhaus erforderlich sein. Deshalb sollte über § 123a Abs. 4 
S. 1 Nr. 2 SGB V auch sichergestellt sein, dass eine interoperable digitale 
Fallübergabe zusätzlich zu den kooperierenden Leistungserbringern der 
telemedizinischen Konsile möglich sein sollte. 

 § 123b Integrierte Notfallzentren für Kinder und 
Jugendliche (KINZ), Sonderregelungen für 
Standortbestimmung 

 

 § 123c Ersteinschätzung 
• Vergütung ambulanter Behandlung für 

Krankenhäuser ohne INZ nur noch nach 
Ersteinschätzung, die die 
Unzumutbarkeit einer Verweisung an INZ 
festgestellt hat 

• Richtlinie des G-BA zu Vorgaben für 
standardisierte digitale Ersteinschätzung 

• Richtlinie regelt auch 
Mindestausstattungsanforderungen für 
Notdienstpraxen 

• Berichtspflicht G-BA zu Auswirkungen 
der Ersteinschätzung 

• EBM für Ersteinschätzung 

Zu § 123c SGB V neu – Ersteinschätzung, Richtlinie des Gemeinsamen 
Bundesausschusses 

Bei der Richtlinie zu Vorgaben zur Durchführung einer qualifizierten, 
standardisierten und digitalen Ersteinschätzung des medizinischen 
Versorgungsbedarfs für Hilfesuchende, die mit einem von ihnen als dringend 
erachteten gesundheitlichen Anliegen selbstständig einen 
Krankenhausstandort aufsuchen, sind die besonderen Bedarfe von 
Menschen mit psychischen Erkrankungen zur berücksichtigen. Eine 
Erwähnung in der gesetzlichen Begründung wird der Bedeutung nicht 
gerecht und mag leicht übersehen werden. Daher schlagen wir eine explizite 
gesetzliche Erwähnung vor, z. B. als neue Nr. 2 bei § 123c Abs. 2 Satz 4 
SGB V „die Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse von Kindern, 
psychisch erkrankten Menschen und Menschen mit Behinderungen“. 
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Nr. im 
Entw. 

Vor-
schrift 

Stichwort Stellungnahme 

18 § 133 Versorgung mit Leistungen der medizinischen 
Notfallrettung 

• Nur nach Landesrecht vorgesehene oder 
beauftragte Leistungserbringer 

• Vergütungsverträge für Leistungen nach 
SGB V erforderlich 

• Transparenzpflicht bezüglich 
Kalkulationen 

• Berücksichtigung der 
Rahmenempfehlungen nach § 133b Abs. 
1 SGB V 

• Schiedseinrichtung bei 
Nichtzustandekommen 

• Entsprechende Geltung für 
Krankentransporte 

• Übergangsregelung 

 

 § 133a Gesundheitsleitsystem 
• Kooperationsvereinbarung zwischen 

Rettungsleitstelle 112 und Akutleitstelle 
116117 auf Antrag der Rettungsleitstelle 

• Verbindliche Absprache, wer welche 
Fälle übernimmt, und Abstimmung der 
Abfragesysteme 

• Medienbruchfreie Übergabe von Fällen 
und Daten 

• Schnittstelle durch KBV zur Verfügung 
zu stellen 

• Gemeinsames Qualitätsmanagement der 
Kooperationspartner 

• Vermittlung von Krankentransporten und 
medizinischen komplementären Diensten 

Zu § 133a Abs. 4 Gesundheitsleitsystem 

Die Gesundheitsleitstellen sollen medizinische komplementäre Dienste und 
sonstige komplementäre Dienste für vulnerable Gruppen oder krisenhafte 
Situationen vermitteln, soweit diese verfügbar sind. Dies wird von der Aktion 
Psychisch Kranke umfassend unterstützt. 

Dies umfasst insbesondere auch ambulante, niedrigschwellige 
Krisendienste, die über die Öffnungszeiten der Sozialpsychiatrischen 
Dienste hinaus telefonische und aufsuchende Krisenhilfen leisten und 
regional jedoch nicht flächendeckend und mangelhaft finanziert vorgehalten 
werden.  

Den in der Begründung angeführten medizinisch komplementären Diensten 
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Nr. im 
Entw. 

Vor-
schrift 

Stichwort Stellungnahme 

sowie sonstigen komplementären 
Diensten für vulnerable Gruppe oder 
krisenhafte Situationen 

• Bericht KBV zu Entwicklung der 
Gesundheitsleitsysteme 

werden notfallpflegerische, notfallpsychiatrische und notfallpalliative 
Leistungen zugordnet. Hier könnten sich insbesondere die 
Sozialpsychiatrischen Dienste nicht wiederfinden, die hier je nach 
Ausstattung von immenser Bedeutung sind in der Sicherstellung von 
Krisenhilfen. Insofern sollte hier auch die Leistungen der öffentlichen 
Gesundheitsdienste angeführt werden.  

In der Begründung ist zudem angeführt, dass damit keine Finanzierung 
dieser Dienste verbunden ist. Dies kann grundsätzlich nachvollzogen 
werden. Sofern die Krisendienste bzw. psychiatrischen Krisenhilfen 
Leistungen wie die diagnostische Abklärung, Gefahrenabwägung, 
therapeutische Krisenintervention und verlässliche Weiterleitung mit diesen 
Hilfen erbringen, sind damit jedoch auch Leistungen der 
Krankenversicherung berührt.  

Bei der psychiatrischen und psychosozialen Krisenhilfe handelt bzw. würde 
es sich um eine zusätzliche Leistung handeln, die gesondert pauschal zu 
vergüten ist. Der Leistungsanteil, der der Krankenversicherung zuzuordnen 
ist, sollte in den Leistungskatalog des SGB V aufgenommen werden und die 
Leistungen ohne Vorlage der Versichertenkarte zugänglich sein. 

Die Leistungen der Sozialpsychiatrischen Dienste, der Jugendämter, der 
Krisendienste mit Landes- und kommunaler Finanzierung und anderer 
Krisenangebote im Rahmen der Eingliederungshilfe werden unvermindert 
fortgeführt und integriert in der Sicherstellung der psychiatrischen und 
psychosozialen Krisenhilfe. 

Für die psychiatrische und psychosoziale Krisenhilfe sollen möglichst keine 
neuen Einrichtungen geschaffen werden. Die Funktion ‚Krisenhilfe’ soll im 
Wesentlichen kooperativ durch im Versorgungssystem tätige Fachkräfte 
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Nr. im 
Entw. 

Vor-
schrift 

Stichwort Stellungnahme 

geleistet werden. 

 § 133b Rahmenempfehlungen zur medizinischen 
Notfallrettung 

• Gremium bei GKV-SV, paritätisches 
Stimmgewicht zwischen GKV-SV und 
Ländervertretern, nicht stimmberechtigte 
Vertreter von Spitzenverbänden der 
Leistungserbringer und Fachverbänden 
und Fachgesellschaften sowie BMG 

• Fachliche Rahmenempfehlungen zur 
medizinischen Notfallrettung; bei 
Nichtzustandekommen Ersatzvornahme 
BMG 

• Empfehlungen zur Übermittlung der 
Daten der Leistungserbringer zur 
Qualitätssicherung, Rechtsverordnung 
durch BMG 

• Spezifikationen für eine strukturierte, 
einheitliche und digitale Dokumentation 
und Kommunikation unter Beteiligung 
von KBV, DKG und KIG, 
Rechtsverordnung durch BMG 

Zu § 133b Rahmenempfehlungen zur medizinischen Notfallrettung 

Die besonderen Bedarfe von Menschen in psychischen Krisen bzw. mit 
psychischen Erkrankungen sollten in Anlehnung an die Regelung im § 27 
Abs. 1 SGB V in den Rahmenempfehlungen medizinischen Notfallrettung 
Berücksichtigung finden.  

Dies sollte in der Aufzählung der Gegenstände sich widerspiegeln. 

Auch bei den Mitberatungsrechten von Fachgesellschaften und 
Fachverbänden gilt es hier die spezifischen Kompetenzen entsprechend 
einzubinden. 

 

 § 133c Digitale Kooperation im Rahmen der Notfall- und 
Akutversorgung 

• Verpflichtende digitale 
Notfalldokumentation für alle Beteiligten 
der Notfall- und Akutversorgung 

• Verpflichtende Nutzung eines 
Versorgungskapazitätennachweises für 
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Nr. im 
Entw. 

Vor-
schrift 

Stichwort Stellungnahme 

Krankenhäuser und Leistungserbringer 
der medizinischen Notfallrettung 

• Anforderungen an auf digitalen 
Anwendungen basierende 
Ersthelferalarmierungssysteme 

 § 133d Datenübermittlung zur Qualitätssicherung durch 
alle Leistungserbringer der medizinischen 
Notfallrettung, Auswertung und Veröffentlichung 
in anonymisierter Form durch Datenstelle beim 
GKV-SV 

 

 § 133e Verpflichtender Anschluss an TI für 
Leistungserbringer der medizinischen 
Notfallrettung und Finanzierung der 
Ausstattungs- und Betriebskosten, 
Finanzierungsvereinbarung von GKV-SV, PKV-
Verband sowie maßgeblichen Organisationen 
der Leistungserbringer auf Bundesebene 

 

 § 133f Förderung der Digitalisierung der medizinischen 
Notfallrettung 

• Finanzierung von Investitionen in digitale 
Infrastruktur von 2027 bis 2031 aus dem 
Sondervermögen für Infrastruktur und 
Klimaneutralität des Bundes 

• Abwicklung durch GKV-SV, Richtlinie im 
Benehmen mit den Ländern zur 
Durchführung des Förderverfahrens und 
zur Übermittlung der vorzulegenden 
Unterlagen 

• Bezeichnete Investitionen können 
ausschließlich über diesen Weg 
gefördert werden 
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Nr. im 
Entw. 

Vor-
schrift 

Stichwort Stellungnahme 

 § 133g Koordinierende Leitstelle: Möglichkeit für 
Landesbehörden, einer einzelnen Leitstelle 
überregionale Aufgaben zuzuweisen 

 

19 § 140f Antragsrecht Patientenvertretung  
20 § 291b Folgeänderung zu § 75 SGB V  
21 § 294a Mitteilungspflicht zu vorrangigen 

Schadensersatzansprüchen auch für 
Leistungserbringer der medizinischen 
Notfallrettung 

 

22 § 302 Abrechnung der Leistungen der medizinischen 
Notfallrettung, Datenübermittlungspflicht 

 

23 § 354 Fernzugriff auf ePA durch Leitstellen  
24 § 370a Redaktionelle Folgeänderung  
25 § 377 Redaktionelle Folgeänderung  
26 § 394 Errichtung eines bundesweiten, öffentlich 

zugänglichen Katasters automatisierter externer 
Defibrillatoren (AED), die für die Benutzung 
durch Laien vorgesehen sind 

 

   Art. 2: Weitere Änderungen des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 
 § 75 Modifizierte Berichtspflichten der KBV aufgrund 

der Einführung der Akutleitstellen 
 

   Art. 3: Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes 

 § 12b Folgeänderung zu §§ 123, 123b SGB V  
   Art. 4: Änderung der Krankenhaustransformationsfonds-Verordnung 
 § 3 Folgeänderung zu §§ 123, 123b SGB V  
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Nr. im 
Entw. 

Vor-
schrift 

Stichwort Stellungnahme 

   Art. 5: Änderung des Apothekengesetzes 
1 § 12b Versorgungsvertrag zur Versorgung von 

Notdienstpraxen in INZ mit Arzneimitteln 
zwischen Apothekeninhaber, KV und beteiligtem 
Krankenhaus 

 

2 § 20 Pauschaler Zuschuss für Apotheken mit 
Versorgungsvertrag 

 

3 § 25 Ordnungswidrigkeit  

   Art. 6 Änderung der Apothekenbetriebsordnung 

1 § 1a Notdienstpraxenversorgende Apotheken  

2 § 3 Vorgaben zum Personal auch für 
notdienstpraxenversorgende Apotheken 

 

3 § 4 Erlaubnis zweiter Offizin mit Lagerräumen am 
INZ-Standort 

 

4 § 23 Dienstbereitschaft notdienstpraxenversorgender 
Apotheken 

 

   Art. 7: Änderung der Medizinprodukte-Betreiberverordnung 

1 § 12 Folgeänderung zu § 394 SGB V und § 17a 
Medizinprodukte-Betreiberverordnung 

 

2 § 17a Meldeverpflichtung für Bertreiber von 
automatisierten externen Defibrillatoren (AED) 
an das AED-Kataster 

 

   Art. 8: Änderung des Betäubungsmittelgesetzes 

1 § 4 Ausnahme von der Erlaubnispflicht für die 
Ausfuhr und Einfuhr von Betäubungsmitteln als 
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Vor-
schrift 
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Rettungsdienstbedarf in angemessenen 
Mengen 

2 § 11 Erweiterung der Verordnungsermächtigung auf 
Regelungen über das Mitführen von 
Betäubungsmitteln auf Fahrzeugen des 
Rettungsdienstes im grenzüberschreitenden 
Verkehr 

 

   Art. 9: Änderung der Betäubungsmittel-Außenhandelsverordnung 

1 § 13 Ausnahme für Durchfuhr einer angemessenen 
Menge an Betäubungsmitteln als 
Rettungsdienstbedarf auf dem Fahrzeug eines 
ausländischen Rettungsdienstes 

 

2 § 15 Ausnahme von Ein- und Ausfuhrgenehmigung 
für Zubereitungen der in den Anlagen II und III 
des BtMG aufgeführten Stoffe auf einem Fahr-
zeug des Rettungsdienstes in angemessener 
Menge als Rettungsdienstbedarf 

 

   Art. 10: Änderung der Zulassungsverordnung für Vertragsärzte 
 § 19a Gleichmäßige zeitliche Verteilung der offenen 

Sprechstunden innerhalb der jeweiligen 
Arztgruppe 

 

   Art. 11: Inkrafttreten 
 Ggf. 

weitere 
Anmerku
ngen 

  

 


	Stellungnahme zur Notfallreform 



